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| FORSTHOFF, Ernst: Deutsche Verfassungsge- Staates: ihm drohte die pluralistische Äuflö-

“schichte der Neuzeıt. Stuttgart: Kohlham- Sung durch die Organisierten gesellschaftlichen
90148 1961 12.80. Kräfte“ Wenn auch um' einzelne Be-

urteilungen gestritten werden kann, so WIL|
Das angezeıigte Kompendium, das 1940 ZU INa  -} doch das ; Buch mıiıt großem Gewinn lesen.

ersten Mal herauskam, erscheint 1n eıner Zzwei-
tCN, erweıterten Auflage. Dazu gekommen 1St Waulf SJ
ıne Darstellung der deutschen Verfassungs-
gyeschichte von Es kam dem erf. PATTLOCH, Peter-Paul: Recht als Einheit 019}  >

VOTr allem darauf d} die verfassungsgeschicht- Ordnung und Ortung. Eın Beıtrag ZU) Rechts-
lıchen Tatsachen in einen allgemeinen gelstes- begriff in Carl Schmuitts „Nomos der rde“
und sozialgeschichtlichen Rahmen hineinzu- Aschaftenburg: aul

.5  O
attloch 19é1. 133 Hlw

stellen.
In drei großen Abschnitten entfaltet sıch der Das schmale Buch bietet eine kritische Ana-

Grundriß „Vom Ausgang des Mittelalters bis lyse des Rechtsbegriffs und der Rechtsbegrün-
ZU Westtälischen Friıeden“, „Das Zeitalter des dung, die Car| Schmitt s 1n seinem Bu  B
Absolutismus“ und „Das Zeitalter des National- „Der Nomos der Erde“, vorgelegt hat S11

nächst wird die „erkenntnistheoretische Posı-staates“. Es werden nıcht NUur die verfassungs-
geschichtlichen Sachverhalte -  sehr übersichrtlich tiıon“ des bedeutenden Graarstechtlars darge-
mitgeteilt, sondern manche VO  e} iıhnen auch :ın stellt. Es ISt die eines geschichtsphilosophischen
bemerkenswerter Weıse gedeutet und bewertet. Relativismus, eines Denkens 1n historisch be-
twa: die radikale, mMI1t negatıven bzw. pOsIit1- dingten „Perspektiven“ 1mM Geiste der. Lebens-
ven Wertakzenten versehene Trennung VO  } philosophie, zumal Nıetzsches. Von daher
Staat und Gesellscha ft durch das iberale Bür- kommt Schmitt ZUr Methode e1ines konkret-
gertum wiıird als ntwort auf die Bemühung gestalthaften Ordnungsdenkens, die er Nier-

ZUr Restauration des monarchıischen Legitimi1- cheidet VO  e} der e1ınes abstrakten Normatıvıs-
tatsprinzips durch die etablierten Mächte auf INUS und eınes puren Dezısionismus. In der
und nach dem Wıener Kongreßß verständlich konkreten, durch das echt spezifisch gestalte-
gemacht. Oder das Urteıl, da(ß 16 Aufgabe ten Ordnung, wird iıne ursprünglich qQhaoti-
der Verfassungsgestaltung 1mM Jahr 1919 unlös- sche, durch antagonistische Mächte 1n Frage BC-
bar war  “* einfach eshalb, weil niemand stellte Welt, relativ befriedet Dıie jeweils neue
ine Vorstellung davon en konnte, welche und DECUu aufgegebene Gestaltung wırd gefOor-
gänzlich Verhältnisse VO:  - der staatlıch dert und SUZUSAaXCN schicksalhaft TZWUNSCH

VO geschichtlich sıch wandelnden „Nomos derverfaßten Gesellschaft bewältigen aa

Bemerkenswert 1St auch folgender Satz „Ver- Erde“. Was dieser seinsha: 1st, bleibt unklar.
fassungsrechtlich gesehen, Z1ng mMiıt dem ersten Mıt echt deutet iıhn der ert. als mythisch
Weltkrieg dıe Autonomie der bürgerlichen Ge- schillernden Machtwillen. Er trıtt konkret 1n
sellschaft nde Dıie STIrCNSEC Sonderung VO Erscheinung 1n der jeweiligen „Landnahme“,
Staat und Gesellschaft, das dialektische Gegen- die sich 1n „Nehmen“, „Teilen“ und „Weiden“
einander und Miteinander VO  - Gesellschaft autf ausgliedert. Solche „Landnahme“ wiıird als

rechtsbegründender Urakt verstanden. R AAtensder Basıs der natürlichen menschlichen Ungleich-
heit und Staat autf der Basıs der staatsbürger- WIr: die konkrete „Landnahme“, WenNnn sıe von
lichen Gleichheit stellte sıch nach dem Kriege der hiıer und heute geschichtsmächtigeren Potenz
nıcht wıeder her Die Ordnung der Gesellschaft vollzogen wırd Schmitt illustriert diıes der
wurde VO' Staate abhängig, der allenthalben „Landnahme“ der ”n  n Welt“ durch die
sanıerend und schützend eingreifen mußte, europäischen Mächte.)
den Prozefß der Wirtschaft leidlich 1n Gang Das Buch 1St umständlich und weIit-
halten. Damiıiıt mufßte der Drang der Wirtschaft schweifig geschrieben; weniıger Zitation, VOLT

nach Einflußnahme auf den Staat erwachen, allem der Nietzsche-Texte und mehr erhel-
da{ß neben den Parteien die Verbände in bisher lende un unterscheidende Interpretation ware
unbekanntem Ausma{fß den Einflu{(ß auf die erwünscht SCWESCNH. Immerhin ein1ges Wichtige
Staatswillensbildung ringen begannen. Da- wurde gesehen und DeSaRTt Das VO:  3 Schmitt DC-
miıt entstand ine neuartıge Gefährdung des sıchtete Problem bleibt weiterhin aufgegeben. _
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Besprecbungen12  i  -  Bés;l>rec;bl‘-‘c‘nrg‘en  Es ist in der Tat das Pr’obiém eines konkreten,  sprungs von Existenz erfahren wird. Ebén die-  die Geschichtlichkeit des Menschen und der Völ-  ser Ursprung ist verdeckt durch die konkret-  ker bedenkenden Ordnungsdenkens. Schmitt  objektive Rechtsordnung und wird erst bloß-  verfehlt die Lösung deshalb, weil er ein meta-  gelegt in ihrer Erschütterung. In dieser wird  physisch fundiertes Naturrecht, das sich in allem  die „Erfahrung der existenziellen Notwendig-  geschichtlichen Gestaltwandel durchhält und  keit des Rechts gemacht“ (218). Wenn auch der  die Entscheidung schon legitim präjudiziert,  „Ort“ des Rechts der Bereich mitmenschlicher  ablehnt. Somit muß er die Richtigkeit des Rechts  Kommunikation ist, so ist es nicht von selbst  zuletzt doch im Machtwillen der jeweils ge-  richtig geortet. Es vermag in seiner konkreten  schichtsmächtigeren  „Bigur“  begründen. Die  Gestalt die Verwirklichung des einzelhaften  seinshafte Zuordnung eines essentiellen und  Selbstseins in Frage zu stellen und muß so im-  existenziellen Rechtsdenkens und darin. die  mer wieder neu an den rechten „Ort“ gestellt  konkrete Richtigkeit des Rechts wird nicht ver-  werden. Erst dann und darin gewinnt es seine  ständlich gemacht.  H. Waulf SJ  wahre Möglichkeit. Wenn daher der einzelne,  dem es um sein Selbstsein geht, sich negativ zur  Wirklichkeit einer konkreten Rechtsordnung  HoMMes, Ulrich: Die Existenzeri;ellung und  stellt und stellen muß, dann „geht es ihm um  das Recht. Frankfurt: Vittorio Klostermann  sein eigenstes Seinkönnen und zugleich damit  1962. 224 S. Brosch. DM 22.50.  um die eigentliche Möglichkeit des Rechts“ (218).  Es geht dem Verf. um die Frage nach dem  Der Verf. hat mit großer Klarheit und be-  „Ort“ des Rechts in der Philosophie der „Exi-  trächtlichem Scharfsinn den Ansatz einer mög-  lichen Rechtsphilosophie in der Existenzphilo-  stenzerhellung“ von Karl Jaspers. In einem  ersten Schritt wird die Grundintention des  sophie von Jaspers aufgezeigt. Das Ergebnis  bezüglich des Themas ist nicht eigentlich über-  Jasperschen Denkens nachvollzogen. Es ergibt  sich: „Existenz (wird) nicht als in sich abge-  raschend. Auch im Recht geht es natürlich um  schlossenes Seiendes für sich angesetzt . . ., SOn-  die Selbstverwirklichung des Menschen als Per-  dern (ist) bestimmt ... durch einen dreifachen  son, die einzelhaft und gesellschaftlich zugleich  Bezug: sie ist in der Welt, ist mit anderen mög-  ist. Es bleibt aber das Problem, wie Jaspers die  Fragen nach dem absoluten Geltungsgrund,  liche Existenz, ist vor Transzendenz“ (92).  Diese dreifache Grundverfügtheit hat der ein-  nach dem materiellen Inhalt und nach der  Weise der Erkenntnis einer konkreten Rechts-  zelne als Aufgabe zu übernehmen und ist nur so  er selber. In einem zweiten Schritt geht es dann  ordnung von seinem Ansatz her beantwortet  um das Verhältnis von Existenz und Recht  hätte.  I Wulf 5J  selbst. Der „Ort“ des Rechts ist die Dimension  mitmenschlicher Kommunikation. Diese ver-  ZIHLMANN, Rudolf: Vom Kosmos des Staates.  wirklicht sich existenziell nur im „Miteinander  von je Zweien“ (94). Das Recht ist im „öffent-  Zürich: Thomas-Verlag. München-Paderborn-  lichen Miteinander“ (94) angesiedelt. Jedoch  Wien: Ferdinand Schöningh 1962, 111 S: In:  sind beide Weisen des Mit-Seins jeweils auf-  DM 5,80.  In dem schmalen Buch geht es um eine kri-  einander verwiesen. Wie ist dieser Verweis ge-  nauer zu deuten? In der Bewegung der Exi-  tische Reflexion auf das politische Selbstver-  stenzerhellung: gerät alles Objektive, Institu-  ständnis des kontinentalen „Westens“. Der  tionelle, jede verfestigte Form in die Krise.  Untertitel macht die Absicht dieser Kritik deut-  Auch das Recht als „Wirklichkeit des Staates“  lich: „Fragmente zur Wiedergeburt des konser-  vativen Denkens.“ In einem Einleitungskapitel  (121) „trägt nicht mehr selbstverständlich das  Dasein der staatlichen Gemeinschaft“ (217).  wird zunächst die Misere der mangelnden  Die Fragwürdigkeit der konkreten Rechtsord-  sprachlichen wie sachlichen Präzision entschei-  nung kann nur verstanden und ins Positive ge-  dender politischer Begriffe beklagt. Elemente  wendet werden, wenn die „Frage nach Grund  des konservativen Denkens werden dann im  und Sinn des Rechts überhaupt“ (217) radikal  Gegenüber zum Geist der französischen Revo-  lution entwickelt. Diese habe vor allem. zwei  gestellt wird. Hierin geht es um das ursprüng-  Väter: Descartes und Rousseau. Beide standen  liche Verhältnis der Existenz zum Recht, wel-  \ che;s V‚qhältnis nur in der Erhellung des Ur-  in je verschiedener Art '}uf gegen „die Veranke-  479Es 1St ıIn der Tat das Pr'obiém eıines konkreten, Sprungs VO Exıistenz erfahren wiırd. Ebén die-
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